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Amtlicher Teil.
XY1II. Armeekorps.

Ltellvertretendes Generalkommando.
Ab. VII T Nr. 1473.  -

Bekanntmachung
zurFeststellung der Schwerstarbeiter in industriellen
Betrieben , bei der Eisenbahn , Post und sonstigen

Behörden.
Um auf dem schnellsten Wege für das Krietzsamt die

Anzahl der zur Zeit im Korpsbereich beschäftigtenSchwerste
arbeiter festzustellen, sind von allen oben genannten Betrieben
und Behörden, welche Schwerstarbeiter beschäftigen, bis zum
30. 12. 16 genaue  Listen nach folgenden Grundsätzen
und entsprechend nachfolgendemMuster bei dem
Stellvertretetenden Generalkommando18. A.-K., Abteilung

7 (Volkswirtschaft) Frankfurt a. M.
einzureichen: , r ..

A. Grundsätze : Es gelten als Schwerstarbetter:
1 Bergarbeiter unter Tage , einschließlich der mittleren

und unteren Grubenbeamten (Fahrhäuer , Steiger Fahr -,
Wetter - und Obersteiger), soweit sie unter Tage beschäftigt

2 Die an den Koksöfen(Arbeiter in Gasanstalten sind
wie Arbeiter an Koksöfen zu behandeln), Eisenerzröstofen
und in Brikettfabrikey beschäftigten Arbeiter , soweit sie der
Einwirkung der Gase, des Rauches und der Hitze der Oesen
unmittelbar ausgesetzt sind. . ^

3. Feuerarbeiter in der Eisenindustrie, insbesondere
a) von den Arbeitern an den Hochöfen: Erz - und

Koksfahrer, Gichter, Schmelzer, Schlackenarbeiter
und sonstige Ofenarbeiter, sowie Gießbettmacher und
Arbeiter bei den Winderhitzern; ,

b) von den Arbeitern in den Stahlwerken : Arbeiter
an Generatoren , Konvertern, Martinöfen , Tiegel-
und Elektrostahlöfen; ferner Gießgruben- und Warme-
grubenarbeiter , Kranführer in Ofen- und Gießhallen
und über den Wärmgruben ; ^ „ .

c) von den Arbeitern in Walz-, Hammer- und Preß-
werken: Walzer und Arbeiter an Schweiß-, Warm-
und Glühöfen, Arbeiter an Hämmern , Pressen so-
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wie Arbeiter an Sägen , Scheren , Richtmaschinen,
soweit sie an warmem Metall arbeiten;

d) von den Arbeitern in Eisen- und Stahlgießereien
solche, die unter großer Hitze oder schädlichen Gasen
besonders zu leiden haben.

4 Arbeiter in der Waffen- und Munitionsindustrie , die
den unter 3 aufgesührten Arbeiterkategorien entsprechen, ins»
besondere Arbeiter an Pressen, Wärm - und Glühöfen, sowie
in der Härterei und Vergüterei . ^ r r .

5. Arbeiter in Zink-, Kupfer-, Aluminium und sonstigen
Metallhütten und Metallgießereien, soweit ihre Arbeit der
Arbeit der unter 3 aufgeführten '.Arbeitergruppen gleicht;
Ofenarbeiter in Zinkweißfabriken.

6 In Kalk- und Dolomitbrennereien , Zementsabriken,
m der Tonwarenindustrie (Porzellan -, Steinzeug ., Steingut-
fabriken, Ziegeleien und Fabriken feuerfester Produkte, em-
schließlich Asbestglühereien) und in Glashütten , soweit diese
Industrien für den Kriegsbedarf arbeiten : Arbeiter , die unter
großer Hitze oder schädlichen Gasen besonders zu leiden haben.

7 In der Maschinen-, Metall - und Kleineisenindustrie,
sowie in Eisenbahnwerkstätten, Brückenbauanstalten und See-
schiffswerften, soweit diese Industrien für den Kriegsbedarf
arbeiten und soweit ihre Arbeiter nicht schon unter die auf-
geführten Gruppen fallen : Ofen und Hammerleute , Schmiede,
Kesselschmiede, Warmnieter und Beizer für schwere Gegenstände.

8. Bon den Arbeitern der chemischen und Sprengstoff-
industrie solche, die unter großer Hitze, schädlichen Gasen
oder giftigen Stoffen besonders zu leiden haben.

9 Kesselheizer im Bergbau und in den vorgenannten
Industrien mit ‘Ausnahme solcher Heizer, die eine Gas-
feuerung oder eine Feuerung mit mechanischer Beschickung,
bedienen Die Rostreiniger und Aschenzieher der letzteren
Anlagen fallen nicht unter diese Ausnahme.

10 Arbeiter im Bergbau und in den vorgenannten
Industrien , die an sich nicht unter die aufgeführten Gruppen
fallen aber regelmäßig in Tag - und Nachtschicht arbeiten,
für die Zeit, in der sie Nachtschichten̂leisten. Wird in drei
Schichten gearbeitet, so gilt nur eine Schicht als Nachtschicht.

11. Lokomotivführer und Heizer auf Dampflokomotiven:
Maschinen- und Heizerpersonal der See- und Binnenschiffahrt.

Allgemeine Bemerkungen.
Arbeiterinnen, auf welche die vorstehenden Merkmale zu«

treffen, sind wie Arbeiter zu behandeln.
Freie ausländische Arbeiter stehen Inländern gleich. Die

Vorschriften für Kriegsgefangene bleiben unberührt.

67 . Jahrgang

1 2 3a 3b 3c 3b 4

männl. weibl. männl1weibl. nännl. weibl. männl. weibl. nännl. weibl. nännl weibl. tnännl weibl.

5 6 7 8 9 10 11

männl weibl. männl weibl. männl weibl männl weibl. männl weibl männl weibl männl weibl.

" ».

Ergänzung: Die Zahlen im Kopf der Liste (1, 2, 3a,
3b usw) entsprechen der zahlenmäßigen Einteilung vor-
stehender unter A aufgeführten Grundsätze.

Die Liste ist in doppelter Ausfertigung einzureichen und
muß auf der Vorderseite folgende Angaben enthalten:

1. Name der Fabrik bezw. Behörde . ^ . a
2. Kurze Angabe über Art der Fabrikation bezw des

Betriebes,
3. Gemeinde,
4. Kreis,
5. Regierungsbezirk,
13 Provinz . . ,

Für die Richtigkeit der gemachten Angaben zeichnet
°ntw °rtlich (Unterschrift.)

Gefangenenschwerstarbeiter sind besonders anzugeben.
Es liegt im eigensten Interesse aller Beteiligten , daß

die Listen unter allen Umständen pünktlich zu dem ange-

ver-

gebenen Termin eingereicht werden, da die Angaben,, als
Unterlage für die Zuweisung von Lebensmitteln an die
Schwerstarbeiter dienen sollen.

Eine genaue Nachprüfung der Listen durch Sachver-
ständige bleibt Vorbehalten.

Um dauernd über die vorhandenen SÄwerstarbeiter
unterrichtet zu bleiben, haben die einzelnen Betriebe. Be¬
hörden usw. jeweils bis zum 1. eines jeden Monats hier
eintreffend, (erstmalig zum 1. 2. 17) zu melden, welche
zahlenmäßige Aenderungen in den einzelnen Klassen einge-
treten sind. Auch Nichtänderungen sind zu berichten.

Diese Bekanntmachung gilt — im Einvernehmen mit
dem Gouverneur - auch für den Befehlsbereich der
Festung Mainz.

Frankfurt  a . M,  den 22. Dezember 1916.
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

Bekanntmachung
(Nr. L. 700/11 . 16. K. R. A.),

betreffend Höchstpreise von Kalb -, Schaf-, Lamm-
und Ziegenfellen.

Vom 20 . Dezember 1916.
(Schluß.)

8 4
Beschaffenheit des Gefälles.

Der volle Grundpreis (8 3) gilt nur für das Gefälle,
das den nachstehenden Bedingungen entspricht:

a) Kalbfelle müssen fleischfrei, ohne Kopf (die ganze Kopf-
haut unmittelbar hinter den Ohren abgeschnitten),
ohne Schweifbein und kurzfüßig abgeschlachtet werden.
Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle müssen fleischfrei, mit
Kopf, ohne Horn, ohne Knochen, ohne Beine, mit
Schweif abgeschlachtet werden.

b) Das Gefälle muß richtig gesalzen oder vollkommen
getrocknet sein.

c) Bei gesalzenen Kalb-, Schaf- und Lammfellen muß
das durch Wiegen ermittelte Gewicht in unverlöschlicher
Hchrift (z. B. auf einer an dem Fell befestigten Blech¬
marke oder Holzmarke, durch Stempelausdruck oder
geeigneten Tintenstift ) vermerkt sein.

8 5.
Abzüge vom Grundpreis.

Der Höchstpreis ist um den Gesamtbetrag der nach den .
folgenden Bestimmungen zu berechnenden Abzüge niedrig« als
der Grundpreis:
1. Bei Kalbfellen : , , , .

a) für gesalzene Kalbfelle, deren Gewicht nicht zweffelsfrei
(§ 4c) festgestellt und erkennbar gemacht ist, um 10 Pf.
für das Kilogramm,

b) für leichte Beschädigung (Fehler *) im
Abfall) insgesamt 5 v. Hundert,

für schwere Beschädigung (Fehler**) im
Kern) insgesamt 10 „ „

für leichte und schwere Beschädigungen
zusammen 10 „ „ ;

bei Fresferfellen:
außerdem für Engerlinge (bis fünf

offene) 20 „ „
bei Bauern - und Abdeckerfellen außerdem 20 „ „
Schußfelle (Felle mit mehr als zwei

Fehlern im Kern oder mehr als
fünf offenen Engerlingen ) 30 „ „

Brackfelle (Felle, die Haar lassen, die
matte Stellen haben , grindig oder
löcherig sind) 50 „ „ ;

c) bei abweichender Schlachtart vermindern sich die
Grundpreise um folgende Sätze:

mit Kopf ' 15 ». Hundert,
langfüßig 5 „ „

'langfüßig mit Klauen 10 „ „
mit Schweifbein 2 » »

2. Bei gesalzenen Schaf- und Lammfellen von mindestens
0,75 kg. Grüngewicht oder 0,4 kg. Trockengewicht:
a) für gesalzenes Gefälle, dessen Gewicht nicht zweifelsfrei

(§ 4c) festgestellt und erkennbar gemacht ist, um 10
Pf für das Kilogramm,

b) für leichte -Beschädigung (Fehler im Abfall) um 25
Pf für das Fell, für schwere Beschädigung (Fehler
im Kern) 50 Pf . für das Fell, Bauern-, Abdecker-
und Sterblingsfelle um 30 Pfg . das Kilogramm Grün-
gewicht oder um 75 Pf . das Kilogramm Trockengewicht,
für Schußfelle (Felle mit mehr als zwei Fehlern) um
ein Drittel;

c) bei abweichender Schlachtart vermindern sich die
Grundpreise um folgende Sätze:

mit Bein 5 vom Hundert,
mit Horn 5 „ „
mit Knochen 5 „ „

Bei Ziegenfellen (auch Bock- und Heberlings-, Kitz-
und Zickelfellen) :

a) für leichte Beschädigung (bis zwei Kerben oder Löcher
im Abfall, zerfressene Stellen am
Rand) 10 vom Hundert,

für schwere Beschädigung(verschlachtet,
bis zwei Kerben oder Pocken oder
Löcher oder zerfressene Stellen
im Kern) 15 „ „

*) Bis zu zwei tiefen Schnitten ober Kerben »der Löchern,

g-aulfteßê j^ iĉ tet, 6ig Ätoei  tiefen Schnitten ober Kerben
ober Löchern, Geschwür, Faulstelle.



b)

fite Schußfelle (Felle , die grindig oder
stark krätzig sind, die mehr als zwei
Pocken oder mehr als zwei Löcher
haben oder stark verschlachtet sind) um ein Drittel,

für Schaumziegen „ zwei „ ; (
bei abweichender Schlachtart vermindern sich die Grund - \
preise um folgende Sätze:

5 vom Hundert , ;mit Bein
mit Horn 5 „ „
mit Knochen „ „ • j

8 6. f
Zahlungsbedingungen.

Die Höstpreise schließen die Kosten der Salzung und ,
einmonatiger Lagerung , ferner die Kosten der Beförderung :
bis zum nächsten Güterbahnhol oder bis zur nächsten An- j
legestelle des Schiffes oder Kahnes und die Kosten der
Verladung ein und gelten für Barzahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu 2 vom ;
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen
werden.

8
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu den
gemäß 8 2a (Anmerkung ) für die betreffende Lieferungsstufe ;
in Betracht kommenden Preisen , höchstens jedoch zu den l
unter § 26 für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle festge- i
setzten Höchstpreisen, zu gewärtigen.

8 8.
Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind an die j
Meldestelle der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder und j
Lederrohstoffe , Berlin W 9, Budapester Straße 11/12 , zu !
richten . Die Entscheidung behalte ich mir vor.

8 9. \ •
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20 . Dezember
1916 in Kraft . Gleichzeitig erlöschen die Bestimmungen der
Bekanntmachung Nr GH. 2 . 700/7 . 16 . K R . A. insoweit,
als sie sich auf Kalbfelle (auch Frefferselle ) beziehen ; im
übrigen bleiben sie in Kraft . ,

Mainz,  den 20 . Dezember 1916.
Der Gouverneur der Festung Mainz:

gez. von Bücking,  General der Artillerie.

Rumäniens Lage in rumänischem Liebte.
Von Dr . Maxim . Schwartz.

Nach einer Meldung des französischen Depeschen¬
bureaus hat der König von Rumänien die rumänische '
Kammer nach Jassy einberufen und die Sitzungen mit j
einer Thronrede eröffnet . In der Rede brachte er seinen
und seines Volkes festen Entschluß zum Ausdruck , den .j
Krieg bis zum vollständigen Siege fortzusetzen . Die
Kammer begrüßte diesen königlichen Entschluß mit Beifall.
So versichert die französische Depeschenagentur , der wir
die Nachricht verdanken . . .

Da stöbern wir gerade in rumänischen Blättern aus den
lebten Wochen herum , die jetzt, mit erklärlicher Verspätung,
hier eintrafen und finden, daß der .'feste Entschluß des
Königs sich kaum decken kann nnt den Entschlüssen des Volkes
der Rumänen , iveder mit seinen Entschlüssen noch mit fernen
Hoffnungen . Schon vor dem Fall von Bukarest berrschte Be¬
drücktheit und Bangigkeit im Lande . Seit Begmn der
deutschen und österreichischenAngriffe in den Karpathen und
im Jiuabschnitt tagte der Ministerrat . zu dem regelmäßig auch
die Leiter der andern Parteien und die Häupter des Par¬
laments eingeladen waren , alltäglich und oft auch all¬
nächtlich. Die Minister und die Leiter des General¬
stabes sahen nach den vielen schlaflosen. Nachten und
ruhelos verbrachten Tagen wie Leichen aus , und die immer
häufiger kommenden Hiobsposten waren nicht dazu an¬
getan . ihren Gesichtsausdruck aufzuheitern . Die besten und be¬
kanntesten Generale des rumänischen Heeres wurden der Reche
nach getötet oder schwer verlebt und brachten durch ihren
Tod nur noch mehr Verzweiflung über die Truppen . Die
Szenen , die sich bei der Beerdigung der Heerfüyrer ab¬
spielten, sind kaum zu schildern. So verursachte der Tod des
volkstümlichen Generals Dragalina und die gleichzeitige Ver¬
wundung seines Sohnes einen wahren Volksjammer in allen
Schickten der Bevölkerung . Die Verlustlisten , die nicht enden

guTboUen schienen, eropneten oen Liuruckgevuevenen Vas durch
die amtlichen Nachrichten vertuschte Geheimnis , daß das ru¬
mänische Volk einen Aderlaß von ungeahnter Stärke , ein
Weißbluten im vollen Sinne des Wortes erleidet.

Und nun erst die Leiden der dahermgebllebenen Zivil-
bevölkemng ! Ein echt rumänischer Winter begann schon
Anfang November auf den entsetzten Gesichtern der stierenden
Frauen und Kinder seine Spuren zu zeichnen, und während
man in dem holzreichen Lande wegen Transportschwierig¬
keiten um keinen Preis Holz bekommen konnte, mußte man
die draußen im höllischen Feuer stehenden Soldaten mit
warmen Unterkleidem versorgen . Von der Bojarsstau bis zur
Bettlerin opferten alle ihre eigenen Kleider , die Wolle ihrer
Wintermäntel , ja die Bettdecken, um den in den Schützengräben
und in den Schluchten der Karpathen hungernden und
stierenden Kriegern einige Linderung zu verschaffen.

Es fehlte bereits in den ersten Novembertagen fast überall an
Fleisch und Fischen, die die gewöhnlicheNahrung derStädter aus¬
machen, vom Zucker-, Reis - und sonstigen Warenmangel gar
nicht zu reden. Die traurige Geistesverfassung der hungernden
Menge wurde noch durch die infolge der schrecklichen Kriegs¬
ergebnisse immer gereizter werdenden Erlasse der Behörden
und durch die immer drückenderen Verwaltungsmaßregeln er¬
heblich verschlimmert. Das ganze Volk glaubte an einen Krieg,
der höchstens drei Monate dauern und rasch zum Siege führen
würde . Als nun das Unheil mit immer wachsender Schnellig¬
keit sich dem Lande und Volke selbst näherte , wurde die Stim¬
mung ganz entsetzlich; trotz Zensur und Aufficht der Beamten
machte sich diese verstörte innere Stimmung auch m der Oflent-
lichkeit Luft , und niemand konnte ihr widerstehen. Dadurch
verlor auch die Militärgewalt imnier mehr den Halt . Un¬
genügend geheilte Verwundete wurden wieder an die Front
geschickt, wobei ihnen unterwegs die schlecht vernarbten Wunden
aufgingen , so daß sie elendiglich zugrunde gehen mußten . Vom
Kanonendonner gänzlich taub gewordene Offiziere mußten ihre
Truppenkörper weiter führen , und niedere Offiziere im Alter
von über 50 Jahren wurden zu verantwortlichen Stellen be¬
rufen . Zu spät erkennt das rumänische Volk, daß es sich in
ein unglückliches Spiel eingelassen hat , und es ist bereits so
weit gekommen, daß seine Ehre sogar von rumänischen Schrift¬
stellern angegriffen wird.

König Ferdinand aber will „bis zum vollständigen
Siege " kämpfen . . . Übrigens : bis zu wessen vollstän¬
digem Siege?

Kriegs - iyi Chronik
Wichtige Tagesereignisse zum Sammeln . .

23. Dezember . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
werden englische Angriffe bei Nvern und stanzösische bei St .-
Dis und am Rhein —Rhone -Kanal abgewiesen . — In den
Waldkarpathen wird den Russen eine Vor -Stellung entrissen.
— In der Dobrudscha mehrere russische Nachhutstellungen er¬
stürmt , der wichtige Platz Tulcea an der unteren Donau er¬
obert . ^ ^

24. Dezember . Neue englische Angriffe im Apern -Bogen
abgewiesen . — Kämpfe um Höhen im Uz-Tale . — Bel Tulcea
liegt das nördliche Donauufer unter dem Feuer unserer Ge¬
schütze. — In Macedonien werden englische Angriffe zwischen
War dar und Doiran -See blutig âbgeschlagen.

25. Dezember . Die Dobrudscha -Armee nimmt Jsaccea
und geht zum Angriff auf den Brückenkopf Macin vor . ,

26. Dezember . Deutsche Divisionen sturmen rm Verein
mit österreichischenBataillonen das durch die Russen zah ver¬
teidigte Dorf Filipestr an der Bahn Buzau —Brafla und beider¬
seits anschließende stark verschanzte russische Stellungen . ,

27. Dezember . Die starken russischen Stellungen der
Rimnicul Sarat werden nach fünftägigem Kampfe von der
9. Armee in einer Breite von 17 Kilometer völlig genommen.
Die Donau -Armee bricht in die Front des Feindes ein,,wirft
ihn aus verschanzten Dörfern und zwingt ihn zum Ruckzug
nach Norden . 9000 Gefangene . 27 Maschinengewehre er¬
beutet . — Der Angriff auf den Brückenkopf Macm m der
Dobrudscha schreitet fort . _

Verantwortlich : Ad « m Ltienne , Oestrich.
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Bezugsfcbeine für Scbubwaren.
Maßnahmen zur Bewirtschaftung getragener Schuhe

und Kleider.
Die in letzter Zeit beobachtete übermäßige Versorgung

j des Publikums mit Schuhwaren hat den Bundesrat oer-
! anlaßt , auch die Schuhwaren der Regelung durch die
i Reichsbekleidungsstelle zu unterstellen . Dies ist durch
.! eine Verordnung betreffend Änderung der Bekanntmachung
! vom 10. Juni 1916 über die Regelung des Verkehrs
! mit Web -, Wirk - und Strickwaren für die bürger-
. liche Bevölkerung geschehen, die die Schuhwaren aus
! Leder , Web -, Wuck- oder Strickwaren , Filz oder filz-
1 artigen Stoffen der Bezugsscheinpflicht unterwirft . Für
- gestimmte Luxusfchuhwaren , deren Neuanfertigung nur
; noch in sehr beschränktem Umfange möglich ist, ist eine

ähnliche Regelung wie für die hochwertigen -Kleidungs¬
stücke vorgesehen ; gegen Abgabe eines Paares getragener
gebrauchsfähiger Schuhe oder Stiefel mit Lederunterboden
wird eine Abgabebescheinigung erteilt , die zur Erlangung
eines Bezugsscheines auf ein Paar Luxusschuhe ohne

j Prüfung der Notwendigkeit der Anschaffung berechtigt,
I jedoch nur auf 2 Paar bis Ende 1917. Die Schuhreparatur
i ist nicht bezugsscheinpflichtig.

Getragene Kleidung , Wäsche und Schuhe.
Die Bewirtschaftung der getragenen Kleidungs - und

Wäschestücke und der getragenen Schuhwaren wird den
Konimunalverbänden übertragen , die das Ein - und Ver¬
kaufsmonopol für diese Gegenstände erhalten . Niemand
darf mehr an andere als an behördlich zugelassene Stellen
getragene Kleidungs - und Wäschestücke und getragene
Schuhwaren entgeltlich veräußern ; der gewerbsmäßige
Erwerb solcher Gegenstände ist nur noch solchen
Stellen erlaubt . Für den Althandel sind Über¬
gangsbestimmungen vorgesehen . Den behördlichen
Annahmestellen ist gleichzeitig die Ausstellung von Abgabe¬
bescheinigungen zur Erlangung von Bezugsscheinen für hoch¬
wertige Kleidung oder Luxus - Schuhwaren übertragen.
Während bisher nur der Kleinhandel und die Maßschneiderei
der Bezugsscheinpflicht unterworfen war , wird diese jetzt

. auf jede Überlassung zu Eigentum oder zur Benutzung
erstreckt, wenn diese Überlassung durch einen Gewerbe¬
treibenden mit Web -, Wirk - und Strickwaren oder
Schuhwaren erfolgt . Demnach fallen jetzt auch die
sogenannten Garderobeverleihgeschäfte sowie die Schen-

* kung seitens der Gewerbetreibenden unter die Be¬
zugsscheinpflicht . Nur bei Wäscheverleihgeschäften ist für
ihren derzeitigen ^Bestand eine Ausnahme gemacht ; sie
dürfen jedoch ihren Bestand nicht vermehren . Desgleichen
ist allgemein jede Überlassung sonstiger Gegenstände für
nicht mehr als drei Tage bezugsscheinfrei . Ferner ist das
bereits früher von der Reichs -Bekleidungsstelle aus¬
gesprochene Verbot , den Preis ganz oder teilweise vor
Empfang des abgestempelten Bezugsscheins zu fordern
oder anzunehmen , wiederholt.

Weiter wird vom 15. Januar 1917 ab die Vermittlung
der Bezugsscheine durch die Geschäfte oder Wander¬
gewerbetreibenden verboten : nur das Auslegen der Be¬
zugsscheinvordrucke und deren Ausfüllung in den Geschäften
kann von den Kommunalverbänden weiter zugelassen
werden . Endlich wird jeder Hinweis aus die Bezugs¬
scheinpflicht oder die Bezugsscheinoergebung zu Zwecken
des Wettbewerbs in einer für die Offentlichkeir erkenn¬
baren Weise verboten.

Bücherkunde.
/X »Deutscher Wein ", Gedichte und Sprüche von E.

Graf.  Im Selbstverläge des Verfassers , Becherklingen
und Weinduft gehen durch diese formvollendeten Lieder und
Sprüche , aus denen ein für den deutschen Wein begeistertes
Gemüt spricht . Der Verfasser ist jedenfalls ein feiner Kenner
deutschen Rebensaftes , und bei allen , die einen guten Tropfen
lieben , werden sicher seine klingende , oft mit goldigem
Humor gewürzten Verse ein verständnisvolles Schmunzeln
erwecken. Dank und Anerkennung werden besonders auch
die Erzeuger deutschen Weines dem Dichter zollen , der in
so eindrucksvoller Weise für den Konsum unseres Rebensaftes
seine Stimme erhebt . Wir wünschen dem auch äußerlich
hübsch ausgestatteten Merkchen einen vollen Erfolg und
verfehlen nicht darauf hinzuweisen , daß von dem Ladenpreise
der Betrag von 50 Pfg . der „Volksspende für die
deuschen Kriegs - und Zivil - Gefangenen " ,
Sammelstelle bei P h , Schott,  Buchhandlung in Eltville,
überwiesen werden . Dort ist auch das Merkchen für 1,50
Mk. käuflich zu haben.

Schuftoaren
in grüsster Unrund! n. nnr gntnn Qualitäten.
Mflrkp Hnccin bevorzugt von allen Denjenigen,
ITla .1 IvC llaaolCl ^ie au f gediegene und elegante

Fussbekleidung Wert legen.

WarmA in Leder  sskättert , Kamelhaar , Filz,
VVCUmC OCHUI1C stoff etC-> jn Jedsr  Ausführung.

Holz =Schuhe  in allen Ausführungen
C L8 _ eine  fertige Sohle aus Kernleder

E Z ersetzt rm besten die ungeteilte Sohle und

Nr . 0 1
kostet bei Reicher Haltbarkeit viel weniger

Ausreichend für6
Grösse 23/26 27/29 30/83 34/37 38/41 41/43 <- , , nu ...

—s -7777— ~ — 7^ 7— — 5-0E- -Sohlen u . AbsätzePreis 1.20 1.40 1.65 2.— 2.35 2.35
Alle Telle bestehen aus Kernleder und sind auf einer Lederunterlage

befestigt und fest zusammengefügt Also eine fertige Sohle!

Ferner empfehle Sohlenschoner aus prima Kernleder  und aus Stahl,
6 -schlägige Sohlennägel , Krebsfett , Schuhcreme in allen Farben etc.

BMF" Reparaturen gut , schnell und billig.

Jean Schmittenbecher jr., Eltville
Schwalbacherstrasse 5.
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P§ 3obnnn  Lgert , abmudnr.
W
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«reichhaltig sortiertes Lager In

Mdren , Golä - unä Silbei -waren
aller Krt zu Suhscft dllllgen preisen,

l Große Rusroabl In Herren- und Damendrillen, Kneifer.
Ldermometer und Sarometer.

Sämtlich » Reparaturen  an Abre>7, Gckimucksacken und
optischen Gegenständen werden gut und billig ausgefüdrt.
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=3
=3

E Gestricka. fltb., Landstraße Nr. 16. 1
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DER TÜRMER
KRIEGSAUSGABE

Herausgeber : J. E. Freih . v. Grotthus
Vierteljährlich 6 hefte mit Kunst- und

Notenbeilage Mk. 4 .50
PRMRFHPPT durch die Buchhandlungen
rrVvDLriLr l und vom TOrmer Verlag.

GREINER & PFEIFFER , Stuttgart
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